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Die Rechte des sterbenden Menschen

Die Rechte des sterbenden Menschen
(formuliert durch die Krankenschwestern des Southwestern Michigan Inservice Educational Council)

Ich habe das Recht _ als lebendiger Mensch behandelt zu werden bis

zum Augenblick, wo ich sterbe.

- Hoffnung zu empfinden, was immerfür eine

Hoffnung das sei.

- von Menschen gepflegt zu werden, die mir die

Hoffnung erhalten können, was immerfür eine

Hoffnung das sei.

- meine Gefühle und Emotionen in Bezug aufmeinen

nahenden Tod aufmeine eigene Weise

auszudrücken.

- bei Entscheidungen, die mich betreffen
mitzubestimmen.

- von Ärzten und Schwestern Aufmerksamkeit zu

gekommen auch wenn das Ziel sich von der Heilung

zur Linderung verschoben hat.

- nicht allein zu sterben.

- von Schmerzen befreit zu werden.

- aufjede beliebige Frage eine ehrliche Antwort zu
bekommen.

- nicht hintergangen zu werden.

- von meiner Familie undfür meine Familie Hilfe zu

erhalten beim Akzeptieren meines Todes.

- in Frieden und Würde zu sterben.

- meine Individualität zu bewahren undfür meine

Entscheide nicht verurteilt zu werden,

auch wenn diese den Überzeugungen anderer

zuwiderlaufen.

- Respektfür meinen Leichnam zu erwarten.

- von Personen gepflegt zu werden, die empfindsam

sind und Kenntnisse haben, die meine Bedürfnisse
verstehen und die etwas Befriedigung darin finden
können, mir dabei behilflich zu sein, mich dem Tod

zu stellen.
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